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Norbert Böhlke MdL
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Simone Waldorf
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Heidemarie Mundlos MdL
Stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende

die Gesetzgebungskompetenz für das Heimrecht ist infolge 

der Föderalismusreform auf die Länder übertragen worden. 

Mit dem neuen Niedersächsischen Heimgesetz nimmt Nieder-

sachsen die neuen gesetzlichen Freiräume wahr und entwickelt 

das Heimrecht des Bundes weiter. 

Ziel des Gesetzes ist es, dem Wunsch der Menschen nach 

mehr Selbstverantwortung und Selbstbestimmung bei den 

Formen des gemeinschaftlichen Wohnens im Alter nachzu-

kommen. Das bisherige Heimrecht war unzureichend bei der 

Frage nach der Erprobung und Etablierung neuer Wohn- und 

Betreuungsformen, zum Beispiel Wohngemeinschaften, die 

immer stärker an Bedeutung gewinnen. Das neue Gesetz 

enthält auch eine klare Differenzierung zwischen Heimen und 

ambulant betreutem Wohnen. Gleichzeitig wird der Schutz der 

Bewohnerinnen und Bewohner gewährleistet und die Büro-

kratie in der Pflege abgebaut.

Mit diesem Gesetz schaffen wir neue und zukunftsweisende 

Rahmenbedingungen für die in der Pflege tätigen Menschen, 

deren Leistungen wir anerkennen und würdigen. 

Die wesentlichen Inhalte stellen wir Ihnen mit dieser Publika-

tion vor. Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jeder-

zeit gerne zur Verfügung.

Heidemarie Mundlos	 Norbert Böhlke



 	Bürokratieabbau

Durch das neue Heimgesetz werden die Träger der Heime 

entlastet. Die Anzeigepflichten werden reduziert. Es entfal-

len beispielsweise Angaben zu den Betreuungskräften oder 

den vertraglichen Gestaltungen. 

Zudem muss keine Anzeige über den Wechsel des Betreu-

ungspersonals mehr erfolgen. Durch diese Erleichterungen 

finden die berechtigten Interessen der Betreiber Berück-

sichtigung, ohne dass der Schutz der Bewohner beein-

trächtigt wird. 

Die Heime werden weiterhin mindestens einmal pro Jahr 

durch die Heimaufsichtsbehörde geprüft. Der Abstand 

der Prüfung durch die Behörde kann auf bis zu zwei Jahre 

ausgedehnt werden. Doppelarbeiten und Doppelprüfungen 

werden vermieden, indem Termine frühzeitig abgesprochen 

und Zuständigkeiten und Prüfungsinhalte vom Medizi-

nischen Dienst der Krankenversicherungen und Heimauf-

sichtsbehörden abgegrenzt werden. Dies trägt dazu bei, 

die Heimbetreiber und die beteiligten Prüfbehörden von 

vermeidbarem Bürokratieaufwand zu entlasten. 

Die wesentlichen Punkte im Überblick

www.cdu-fraktion-niedersachsen.de

 	Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen

Der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen 

und die Berücksichtung deren Bedürfnisse stellt den Haupt-

zweck des neuen Gesetzes dar. Wenn Menschen infolge von 

Hilfe- bzw. Pflegebedürftigkeit ihre Angelegenheiten nicht 

mehr selbstständig und unbeeinflusst von Dritten regeln 

können, bedürfen sie des besonderen Schutzes. Gleichzeitig 

soll dem Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner an 

Selbstständigkeit und Selbstbestimmung Rechnung getragen 

und die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ermög-

licht und gefördert werden.

 	Geltungsbereich des Gesetzes

Das Gesetz gilt für Heime in Niedersachsen. Heime im Sinne 

des Gesetzes sind zum einen die „klassischen“ stationären 

Einrichtungen, in denen ältere, pflegebedürftige oder behin-

derte Menschen wohnen und betreut werden.

Als Heime gelten außerdem nicht selbstbestimmte Wohnge-

meinschaften. Weiterhin umfasst der Geltungsbereich des 

Heimgesetzes bestimmte Formen des betreuten Wohnens 

sowie Einrichtungen der Tagespflege. 

 	Erprobung alternativer Wohnformen

Viele Menschen wünschen sich, in ihrer gewohnten Umge-

bung alt zu werden und auch bei Pflegebedürftigkeit bzw. bei 

Behinderungen ein weitgehend selbstständiges und eigen-

verantwortliches Leben zu führen. Diesem Wunsch trägt 

das neue Heimgesetz Rechnung, indem es die Möglichkeit 

eröffnet, neue Wohn- und Betreuungsformen leichter zu er-

proben. Der Zeitraum zur Erprobung beträgt sechs Jahre und 

kann danach um vier Jahre verlängert werden. Zudem kann 

dem Betreiber eine dauerhafte Befreiung erteilt werden, 

wenn er den Erfolg der erprobten Betreuungs- oder Wohn-

form nachgewiesen hat.


